
nomischen Systems des Sozialismus, für die Lösung der 
staatlichen Aufgaben in allen Bereichen des gesell
schaftlichen Lebens auch die Verantwortung für die 
Schaffung von ideologischen und materiellen, recht
lichen und organisatorischen Bedingungen in diesen Be
reichen, die der Begehung von Straftaten und anderen 
Rechtsverletzungen immer stärker entgegenwirken und 
die Festigung des sozialistischen Rechtsbewußtseins 
aller Werktätigen, insbesondere deren Teilnahme an 
der sozialistischen Rechts p f l e g e ,  in diesem umfas
senden Sinne fördern.

Neue Aufgaben des Ministeriums der Justiz

Die hier kurz skizzierten und vor allem aus der Ver
fassung abzuleitenden Aufgaben des Ministerrates bei 
der Entwicklung der sozialistischen Rechtspflege stim
men mit den entsprechenden Festlegungen im Rechts
pflegeerlaß des Staatsrates sowie im Statut des Mini
steriums der Justiz vom 18. Januar 1968 '(GBl. II S. 75), 
das die im Rechtspflegeerlaß festgelegten Aufgaben des 
Ministeriums unter den heutigen und voraussehbaren 
künftigen Bedingungen präzisiert, überein. Danach f ü h r t  
das Ministerium der Justiz als ein Organ des Minister
rates Aufgaben des Ministerrates auf dem Gebiet der 
sozialistischen Rechtspflege durch.
Es genügt heute weniger denn je, nur die sog. tradi
tionellen Aufgaben des Ministeriums zu erfüllen, ich 
meine insbesondere die Vorbereitung der Gesetzgebung 
auf dem Gebiet der Rechtspflege und die kaderpoliti
sche und organisatorische Anleitung der Bezirks- und 
Kreisgerichte. Es ist vor allem notwendig, die im 
Rechtspflegeerlaß festgelegten und im Statut näher be
stimmten n e u e n  Aufgaben des Ministeriums der 
Justiz zu erfüllen.
Um das zu verdeutlichen, möchte ich auf § 2 des Sta
tuts verweisen. Die Erweiterung der Aufgaben und 
damit der Verantwortung des Ministeriums der Justiz 
kommt hier u. a. darin zum Ausdrude, daß das Mini
sterium nicht nur schlechthin andere Organe des Mini
sterrates bei der Ausarbeitung von Rechtsnormen zu 
unterstützen hat, soweit Fragen der Rechtspflege be-; 
rührt werden, sondern eigenverantwortlich zu gewähr
leisten hat, daß alle solche Normen mit den Grundsätzen 
der sozialistischen Rechtsordnung — d. h. nicht nur mit 
den bestehenden rechtlichen Regelungen im einzelnen 
— in Übereinstimmung stehen. Die Gemeinschaftsarbeit 
zwischen dem Ministerium der Justiz und den ande- 
deren Organen des Ministerrates auf diesem Gebiet 
entwickelt sich insgesamt sehr zufriedenstellend. Aller
dings reicht die sich aus dem Statut ergebende Ver
pflichtung des Ministeriums der Justiz bis zum Verlan
gen nach Aufhebung bzw. Änderung von Rechtsvor
schriften, die andere Organe des Ministerrates in eige
ner Verantwortung erlassen haben, wenn bei der Vor
bereitung die Abstimmung mit dem Ministerium der 
Justiz unterblieb und die Vorschriften nicht voll mit 
den Grundsätzen und dem Inhalt der sozialistischen 
Rechtsordnung und Rechtspflege übereinstimmen. 
Hervorzuheben ist auch die neue Festlegung im § 2 
des Statuts, daß das Ministerium dem Ministerrat 
neben Vorschlägen für die Weiterentwicklung des sozia
listischen Rechts und der Rechtspflege auch Vorschläge 
zur Entwicklung der wissenschaftlichen Führungstätig
keit der Staats- und Wirtschaftsorgane bei der Be
kämpfung von Rechtsverletzungen, insbesondere der 
Kriminalität, sowie bei der Beseitigung von Ursachen 
und Bedingungen für Rechtsverletzungen unterbreitet 
und den Ministerrat und seine Organe über Schwer-' 
punkte von Rechtsverletzungen und die sich daraus 
ergebenden Schlußfolgerungen informiert. Das geht we
sentlich über die bisherige Verpflichtung des Ministe
riums zur Unterstützung der Organe des Ministerrates

bei der Auswertung von Berichten und Hinweisen der 
anderen Rechtspflegeorgane hinaus und erfordert eine 
neue, höhere Qualität der koordinierenden, analytischen 
und aufbereitenden Arbeit des Ministeriums, die sich 
erst in Ansätzen zu entwickeln beginnt, zumal die im 
Statut genannten Voraussetzungen für eine solche Ar
beitsweise nur schrittweise geschaffen werden können. 
Es geht dabei um
— die Erarbeitung und Berücksichtigung prognostischer 

Erkenntnisse' über die Entwicklung des sozialisti
schen Rechts und des Kampfes gegen alle Rechtsver
letzungen, Insbesondere gegen die Kriminalität;

— Analysen und soziologische Untersuchungen über die 
Verwirklichung und gesellschaftliche Wirksamkeit 
des Rechts;

— Auswertung der Erfahrungen der Staatsorgane und 
gesellschaftlichen Kräfte;

— Auswertung von Forschungsergebnissen und von Ge
setzesmaterialien ;

— Rechtsvergleichung mit anderen sozialistischen 
Staaten.

Zusammenarbeit der zentralen Rechtspflegeorgane
Es versteht sich von selbst, daß die Schaffung dieser 
Voraussetzungen eine noch engere sozialistische Ge
meinschaftsarbeit des Ministeriums mit den anderen 
Rechtspflegeorganen verlangt. Überhaupt erfordert die 
immer höhere qualitative Ansprüche stellende Lösung 
aller wesentlichen Aufgaben der sozialistischen Rechts
pflege eine unablässige Vervollkommnung dieser Ge
meinschaftsarbeit. Ich nenne hier nur als ein Beispiel 
die Kaderarbeit:
Einerseits ist das Ministerium der Justiz für die Anlei
tung der Kaderarbeit verantwortlich, andererseits be
tonen wir aber völlig zu Recht den unmittelbaren Zu
sammenhang zwischen der Einschätzung und Lenkung 
der kaderpolitischen Entwicklung der Richter und der 
Analyse ihrer Rechtsprechung. Die Erkenntnis dieses 
Zusammenhangs führt uns bekanntlich sogar zu be
stimmten strukturellen Folgerungen für die Leitung der 
Bezirksgerichte, so z. B. zur Änderung der Verantwor
tungsbereiche der stellvertretenden Direktoren der Be
zirksgerichte, also zu der sich allmählich in allen Be
zirken durchsetzenden Regelung, daß beide Stellver
treter für die Anleitung der Rechtsprechung auf straf
rechtlichem bzw. zivil-, familien- und arbeitsrechtlichem 
Gebiet s o w i e  für die kaderpolitischen Einschätzungen 
und für eine planmäßige Kaderarbeit verantwortlich 
sind. Um so notwendiger ist gerade hier — ohne die 
festgelegten Zuständigkeiten in Frage zu stellen — 
eine enge Gemeinschaftsarbeit zwischen dem Ministe
rium der Justiz und dem Obersten Gericht, damit die 
von beiden Organen ausgehenden spezifischen Lei
tungslinien sich in ihrer Wirksamkeit gegenseitig er
gänzen, keinesfalls aber behindern. Wir müssen davon 
ausgehen, daß das oberste Gericht mit der. Anleitung 
der Rechtsprechung zugleich Einfluß auf die Kaderent
wicklung nimmt und daß andererseits die Einschätzung 
und Entwicklung der Kader durch das Ministerium auch 
die Auswertung der Rechtsprechung der Kader als we
sentlichstes Beurteilungskriterium einschließt.
Bereits im Rechtspflegeerlaß des 'Staatsrates heißt es 
nach der Aufzählung der einzelnen Aufgaben des Mini
steriums der Justiz:

„Die Lösung dieser Aufgaben erfordert eine enge 
Zusammenarbeit des Ministeriums der Justiz mit dem 
Obersten Gericht und dem Generalstaatsanwalt auf 
der Grundlage der strikten Wahrung der Verantwor
tung jedes Organs für sein Aufgabenbereich.1'

In Verwirklichung dieser Forderung hat sich in den 
vergangenen Jahren eine gute Zusammenarbeit der
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